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                      (HMUKLV) Ii 2019 11 :40 (HMUKLV) (HMUKLV) Von: Gesendet: An: Ce: Betreff: Anlagen: Zur Nachverfolgung Gekennzeichnet Kennzeichnung: Kennzeichnungsstatus: Hallo anbei übersende ich Ihnen meinen Vermerk, aus dem Sie ersehen können, dass ich mich der Rechtsauffassung der~ in den beiden wesentlichen Punkten unter ~Bezugnahme auf mehrere gerich~Entscheidungen nicht anschließe; die . restlichen Punkte (zur Übersendung der kompletten Prüfberichte sowie zur Verweisung auf den Zivilrechtsweg) sind demgegenüber unstreitig. Hinweisen möchte ich darauf, dass die von der~gestellten Fragen größtenteils bereits mit Schreiben vom 21.02.~n...__...... · beantwortet wurden. Ich überlasse es daher Ihrer Einsc~ein weiteres Antwortschreiben überhaupt noch erforderlich ist. Die Laufmappe mit dem Schreiben und dem Gutachten lege ich zurück in Ihr Postfach. "'"fiele Grüße, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrauqherschutz Referat V 1 "Rechtsangelegenheiten der.Abteilung, fachbezogene Verwaltung, Qualitätsmanagement, IT-Fachanwendungen" Mainzer Straße 80 65189 Wiesbaden Tel . : +4 9 ( 0) 611 I 815 - - Fax.: +49 (0) 611 I 327 18 1499
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                      E-Mail: '.lmwelt.hessen.de <mailto Internet: www.umwelt.hessen.de <http://www.umwelt.hessen.de/> 2
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                      • Referat V 1 Wiesbaden, 11. Juli 2019 Vermerk zum Schreiben d e r - b z g l . "Topf Secret" vom 17. April2019 Zu den im Schreiben bzw. beiliegenden Gutachten vorgebrachten Argumenten im Einzelnen: Herausgabe von Informationen zu Au~kunftsanträgen, die sich auf von Einzelinhabern, Ein-Mann-GmbHs oder vergleichbaren juristischen Personen geführte Gastronomiebetriebe beziehen (insbesondere kleinere GbRs oder OHGs) schließen immer auch den Zugang zu personenbezogenen Daten ein und unterfallen deshalb dem Ausschlussgrund des§ 3 Satz 1 Nr. 2a VIG. Dieser Auffassung wird nicht zugestimmt. Der Ausschlussgrund des § 3 Satz 1 Nr. 2 a VIG kommt in der Praxis nicht zum Tragen. Vgl.: VG Augsburg, Urteil vom 30.04.2019, AU 1 K 19.242, Rdnr. 44: Zwar besteht der Informationsanspruch gemäß § 3 Satz 1 Nr. 2 a) VIG wegen entgegenstehender privater Belange nicht, soweit Zugang zu personenbezogenen Daten beantragt wird. Unabhängig von der Frage, ob es sich bei dem Namen der Gaststätte und deren Adresse um ein personenbezogenes Datum in diesem Sinne handelt, ist dem Beigeladenen aber der Gaststättenname bereits bekannt, denn er hat ihn selbst in seinem Antrag.auf Informationszugang genannt. Die Adresse der Gaststätte ist im Übrigen auf der Hornepage der Klägerin veröffentlicht. 2 - D i e Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Gesetzgebers zu § 40 Abs. 1a LFBG sind von der zuständigen Behörde auch zu beachten, wenn über einen Antrag nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG entschieden wird und der Antragsteller erkennbar beabsichtigt, die erhaltenen Informationen über eine allgemein zugängliche Plattform, wie etwa "Topf Secret" im Internet zu verbreiten. Der Herausgabebescheid ist behördlicherseits mit Auflagen bzgl. nicht zulässiger Veröffentlichung und der Löschung der Daten nach 6 Monaten zu versehen. it Schreiben vom 21.02.201 der c=.:..::==....:.:..:.:==-=--:..:.-=-=-=:..=..:..;.:.· Sowohl§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG als auch § 40 Abs. 1a LFBG sind eigenständige Rechtsgrund lagen, die jeweils unterschiedliche
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                      Sachverhalte regeln. § 40 Abs. 1a LFBG stellt daher weder eine vorrangige noch die Anwendung des Verbraucherinformationsgesetzes einschränkende Rechtsvorschrift dar. Vgl.: VG Gießen, Beschluss vom 21.06.2019, 4 L 1902/19: Die Veröffentlichung der zur Verfügung gestellten Informationen durch den Verbraucher in dem Online-Portal "Topf Secret" ist zulässig. Dass Personen die ihnen mitgeteilten Informationen im Internet veröffentlichten, ist der Behörde jedenfalls nicht als eigene Veröffentlichung zurechenbar. VG Mainz, Beschluss vom 5.4.2019, 1 L 103/19 1"'\ Eine etwaige Veröffentlichung der Information durch den Antragsteller im Internet stellt aus Sicht der Kammer kein der Behörde zurechenbares staatliches informationshandeln dar. Die Gefahr, dass Antragsteller nach der erfolgreichen Geltendmachung eines Informationsanspruches nach dem VIG eine behördliche Auskunft ins Netz stellen, besteht stets. Sollte der Antragsteller der Auffassung sein, dass ein solches Vorgehen unzulässig ist, wird er ggf. in einem gesonderten Verfahren auf dem Zivilrechtsweg dagegen vorgehen müssen. VG Augsburg, Urteil vom 30.04.2019, AU 1 K 19.242 1"'\ Rdnr. 26: Der vom Beigeladenen geltend gemachte Informationsanspruch nach§ 2 Abs. 1· VIG ist nicht durch andere Rechtsvorschriften im Sinne des § 2 Abs. 4. VIG ausgeschlossen. Die Vorschrift des § 40 LFGB stellt schon deshalb keine vorrangige, .die Anwendung-des§ 2 Abs. 1 VIG ausschließende Rechtsvorschrift dar, weil sie nicht denselben Sachverhalt regelt. Während§ 2 Abs. 1 VIG den Fall einer antragsgebundenen Informationsgewährung zum Gegenstand hat, betrifft§ 40 LFGB · die aktive staatliche lnformationsgewährung. Der individuelle Auskunftsanspruch einerseits und die aktive staatliche Information der Öffentlichkeit andererseits sind völlig verschiedene Arten der lnformationsgewährung, bei denen auch hinsichtlich der wettbewerbliehen Auswirkungen mit Blick auf die Intensität und Reichweite der gewährten Information gravierende Unterschiede bestehen (vgl. OVG NW, U. v. 12.12.2016- 13 A 846115- juris Rn. 75ff.). Hieran ändert nichts, dass der Auskunftbegehrende gegebenenfalls eine Veröffentlichung der Auskunft beabsichtigt Rdnr. 47: Sofern eine derartige Veröffentlichung unzulässig ist, muss sich der Kläger auf die zivilgerichtliche Rechtsschutzmöglichkeit verweisen Jassen.
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                      •· VG Düsseldorf, Beschluss vom 07.06.2019, 29 L 1226/19 1"'. Rdnr. 62 ff: § 40 Abs. 1a LFGB regeltdie aktive staatliche Verbraucherinformation während demgegenüber das VIG eine antragsgebundene Informationsgewährung zum Gegenstand hat. Zwischen beiden Arten der Informationsgewährung bestehen gravierende Unterschiede. Mit aktivem Informationshandeln wendet sich der Staat nicht an einen einzelnen zuvor selbst initiativ gewordenen Anspruchsteller, sondern an alle Marktteilnehmer und wirkt so unter Inanspruchnahme amtlicher Autorität direkt auf den öffentlichen Kommunikationsprozess ein. Das verschafft den übermittelten Informationen breite Beachtung und gesteigerte Wirkkraft auf das wettbewerbliehe Verhalten der Marktteilnehmer. Die Auswirkungen einer antragsgebundenen Informationsgewährung auf das Wettbewerbsgeschehen bleiben dahinter qualitativ und quantitativ weit zurück. Soweit Private durch die · Veröffentlichung der übermittelten Informationen eine Breitenwirkung erzielen, ist ihnen nicht die Autorität staatlicher Publikation eigen. BVerwG, Beschluss vom 15. Juni 2015- 7B 22114-, Rz. 12, juris. Im Falle der Veröffentlichung der beiden Kontrollberichte durch den Beigeladenen auf der Online-Piattform gilt nichts Anderes. Die erfragten Informationen werden dort auf einer Plattform zugänglich gemacht, die ersichtlich keine amtliche Webseite ist. Ferner werden dem Beigeladenen die Kontrollberichte nicht in Ganze zur Verfügung gestellt, sondern um personenbezogene Daten bereinigt und aufdie festgestellten Verstöße reduziert. Sie sind daher erkennbar überarbeitet. Hinzu kommt, dass die gewährten Informationen als Scan oder Foto ins Internet gestellt werden, also offensichtlich keine originär staatliche Information darstellen. Zusammengenommen kann beim etwaigen Leser dieser Darstellung auf der Plattform kaum der Eindruck eines behördlichen Informationshandeins entstehen. Gegen die Annahme der Rechtsmissbräuchlichkeif spricht zudem, dass die Gefahr der Veröffentlichung einer behördlichen Auskunft im Falle der erfolgreichen Geltendmachung eines Informationsanspruches nach dem VIG immer besteht. Das VIG verbietet die Veröffentlichung herausgegebener Informationen nicht. Die betroffenen Unternehmen können sich bei sorgfaltswidriger Verbreitung, namentlich im Falle saqhlicher Unrichtigkeit, dagegen zivilrechtlich zur Wehr setzen. 3 - D a s VIG gewährt keinen Anspruch auf die Herausgabe vollständiger Prüfberichte. worden. Einen Anspruch auf Übersendung des Kontrollben grundsätzlich nicht.
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                      4-6 Den Unternehmen stehen privatrechtliche und datenschutzr~chtliche sprü e gegen private "Hochlader" von Kontrollergebnissen als auch gegen Plattformbetreiber zu. und mit Sch worden. benvom 21.02.2019
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